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sky u. а. aus: „Bei dem Fall... handelte es sich insbesondere 
nach dem Wert der Gegenstände, aber auch angesichts der 
Jugend des Angeklagten ... um keinen schweren Fall. Dem 
Verhandlungsleiter (also Schwinge — D. Verf.) mußte als 
überaus sachkundigem Strafrechtslehrer bekannt sein, daß 
eine Plünderung nach § 129 MStGB nicht vorliegen konnte. 
Dennoch hat er diese Gesetzesstelle angewendet, um zu der 
von ihm im Sinne des Urteils aus Abschreckungsgründen 
angestrebten Todesstrafe zu gelangen ... Die in der Folge 
eingetretene Begnadigung durch Himmler kann keineswegs 
als zwangsläufiger Vorgang, sondern nur als einer zufälligen 
Laune des berüchtigten Kriegsverbrechers Himmler entsprin
gend angesehen werden.“

Zugleich wird in der Strafanzeige darauf hingewiesen, 
daß Schwinge durch den Urteilsspruch „entsetzliche Todes
angst bei einem 17 Jahre alten Menschen hervorgerufen 
hatte, wodurch dieser dauernd geschädigt wurde“.

Nachdem kürzlich der heute 57jährige Anton R. der für 
den Wohnsitz Schwinges zuständigen BRD-Staatsanwaltschaft 
eine eigene Strafanzeige zuleiten ließ, darf man den Er
gebnissen der sowohl im Tatortstaat Österreich als auch im 
Heimatland des Beschuldigten angestrengten Ermittlungen 
erwartungsvoll entgegensehen.

Nazi-Jurist als Verteidiger von Kriegsverbrechern 
in der BRD

Nach 19.45 war Schwinge in der BRD wieder als Professor 
für Strafrecht und Wehrrecht tätig; 1954/55 übte er das Amt 
des Rektors der Universität Marburg aus. Vor wenigen Jah
ren erschien unter seiner Herausgeberschaft eine die histo
rische Wahrheit entstellende und daher auch in der BRD 
umstrittene Darstellung dör Geschichte der NS-Militärge- 
richtsbarkeit.4

Schwinges Nazi-Vergangenheit — insbesondere die Tat
sache, daß er als Militärstrafrechtsexperte' Unrechtsurteile 
faschistischer Kriegsgerichte zu rechtfertigen versuchte — 
ist durch in der DDR erschienene Dokumentationen bereits 
vor zwei Jahrzehnten festgestellt worden.5 Unter der auf
schlußreichen Überschrift „Anstifter zum Kindermord heute 
wieder Mitarbeiter im theoretischen Führungsorgan der 
Bundeswehr“ hieß es über Schwinge: „Noch fünf Minuten 
vor zwölf wies dieser verbrecherische Durchhaltetheoretiker 
die NS-Kriegs- und Standgerichte in seinem Kommentar an, 
die Todesstrafe ohne Rüdesicht auf das Alter der jugend
lichen Soldaten zu verhängen. “6

Aus Archivmaterialien wurde erst später bekannt, daß 
Schwinge in der Nazizeit nicht nur' als Kommentarverfasser 
dazu angestiftet hat, Minderjährige zum Tode zu verurteilen, 
sondern daß er als Kriegsgerichtsvorsitzender auch selbst 
ko judiziert hat.

Damit war Schwinge wahrlich geeignet, 1960 als Sachver
ständiger den SS-General Simon, der im Frühjahr 1945 in 
Brettheim Zivilisten hatte umbringen lassen, vor dem 
Schwurgericht Ansbach „reinzuwaschen“.7 Als Schwinge es 
für angezeigt hielt, eine „Bilanz der Kriegsgeneration“8 zu 
veröffentlichen, ließ er im Vorspann seine weiteren „Ver
dienste“ betonen: Für die Zeit 1947 bis 1959 wurde er (man 
beachte die Wortwahl!) als „Verteidiger zahlreicher deut
scher Kriegsgefangener vor englischen, italienischen und 
(vor allem) französischen Militärgerichten“ vorgestellt.

Anstatt selbst beschuldigt zu werden, profitierte Schwinge 
von der lange Zeit in der BRD und in Berlin (West) zu
gunsten der Nazi-Juristen betriebenen Politik der Strafver
eitelung.

Unterlassene Auswertung der Beweismittel 
zur Verfolgung von N'azi- und Kriegsverbrechen 
durch die Justizörgane der, BRD und Westberlins

Bekanntlich ist der Justiz der BRD und Westberlins seit 
Ende der 50er Jahre umfassendes Beweismaterial über die 
Praxis des Volksgerichtshofs sowie der Sonder-, Kriegs
und anderen Nazi-Gerichte angeboten und übergeben worden, 
insbesondere aus der DDR, aber auch aus anderen (meist 
sozialistischen) Staaten. Das Ergebnis dieser Rechtshilfe blieb 
ohne jede rechtskräftige strafgerichtliche Relevanz. Zwar 
müßten sich unter dem Druck vor allem des darauf aufmerk
sam gewordenen Auslands Hunderte belasteter Nazi-Juristen 
aus ihren Ämtern zurückziehen, aber es gab nur drei An
klagen.9

Gegen das Gros der Nazi-Juristen, die oft fabrikmäßig 
Todesurteile beantragt oder gefällt hatten, wurden die Er
mittlungsverfahren nach häufig nur mehrwöchiger Dauer

eingestellt. Es entbehrt freilich nicht einer gewissen Begün
stigungslogik: Wer selbst die unmittelbar an den Nazi-Ju
stizverbrechen Beteiligten in Scharen außer Verfolgung setzt, 
kann wohl auch nicht bereit sein, jene vor Gericht zu stellen, 
die — wie eben Schwinge — zu solcher Kriminalität ange
stiftet haben.

Gleichwohl wäre es verfehlt, die Verantwortung für alle 
damit im Zusammenhang stehenden Versäumnisse der dor
tigen Justiz etwa allein oder auch nur vorwiegend bei den 
örtlich zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu suchen.

Erst in jüngster Vergangenheit hat ein BRD-Autor daran 
erinnert, wie die ersten DDR-Enthüllungen über die in west
lichen Amtsstuben wiederverwendeten schwerbelasteten 
Nazi-Juristen dortzulande nicht nur angezweifelt und in Ab
rede gestellt, sondern in offiziellen Verlautbarungen als Lüge, 
Fälschung bzw. Propaganda abgetan wurden. So wurden 
damals die Westberliner Lehrer ausgerechnet vom Senator 
für Kultur „ermahnt“, jene Galerie am Kurfürstendamm zu 
meiden, in der 107 Nazi-Urteile und richterliche Personal
akten zu besichtigen waren.10 Ebenfalls 1960 sprach BRD- 
Generalbundesanwalt Güde von den DDR-Beweisen als „un- 
sinnige(r) Propaganda“. Noch vier Tage vor dem Ergreifen 
des im faschistischen Reichssicherheitshauptamt mit der 
„Endlösung der Judenfrage“ beauftragt gewesenen Adolf 
Eichmann in Argentinien — was in der BRD zu gewissen 
Denkanstößen führte — drohte der oberste BRD-Ankläger, 
„zukünftig werde er die Entgegennahme jeder weiteren Foto
kopie aus der Sowjetzone ablehnen“.11

Angesichts dieser — in der DDR nicht vergessenen — Er
klärungen muten manche neueren Stellungnahmen von Ju
stizverantwortlichen aus der BRD und Westberlin recht un
gereimt an.

Jüngstes Beispiel ist eine Erklärung des Westberliner Ju
stizsenators vom 13. September 1984. Als ihm in einer Par
lamentsdebatte der Abgeordnete Kunzeimann (Alternative 
Liste) vorhielt, daß man „doch lange Zeit von den Behörden 
der DDR . die Aktenunterlagen überhaupt nicht haben 
wollte“1?, reagierte Senator Oxfort gereizt: „Es ist übrigens 
dummes Zeug, wenn hier behauptet wird, wir hätten keine 
Akten haben wollen — im Gegenteil: Wir haben alle Akten 
entgegengenommen, die wir bekommen haben, und haben 
sie ausgewertet; allerdings hat es jahrelang gedauert, bis die 
entsprechenden Behörden der DDR zum erstenmal bereit 
waren, uns solche Akten zu überlassen.“13

Die Wahrheit ist jedoch: Der Generalstaatsanwalt beim 
Kammergericht von Berlin (West) hat erstmalig am 21. Au
gust 1980 — also 35 Jahre nach der'Zerschlagung des Nazi-
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